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EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL

HOHE BEHÖRDE

ENTSCHEIDUNGEN

ENTSCHEIDUNG Nr. 14/64

vom 8. Juli 1964

über die Geschäftsbücher und Unterlagen, welche die Unternehmen
für die mit Nachprüfungs- oder Kontrollaufgaben auf dem Gebiet
der Preise betrauten Beamten oder Beauftragten der Hohen Behörde

bereitzuhalten haben

Diese Entscheidung ergeht

auf Grund der Artikel 8 , 47 , 60 bis 64 , 80 , 82
und 86 des Vertrages über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl

und beruht auf folgenden Erwägungen :

Die Hohe Behörde hat die Aufgabe, für die
Erreichung der in diesem Vertrag festgelegten
Zwecke und insbesondere für die Einhaltung der
Verpflichtungen zu sorgen, die sich für die Un
ternehmen aus den Bestimmungen des Vertrages
und der zu ihrer Durchführung erlassenen Ent
scheidungen ergeben.

Zur Erfüllung dieser Aufgabe, insbesondere
auf dem Gebiet der Preise, müssen bei den
Unternehmen Nachprüfungen und Kontrollen
der Unterlagen durchgeführt werden.

Diese Nachprüfungen und Kontrollen kön
nen nur dann wirksam sein, wenn die Tat
sachen und Vorgänge, die für die Hohe Behörde
die erforderlichen Informationsquellen bilden,
in den Geschäftsbüchern und Unterlagen fest
gestellt werden können.

Die Unternehmen müssen daher in der Lage
sein, den Beamten oder Beauftragten der Ho
hen Behörde Geschäftsbücher und Unterlagen
vorzulegen, welche die für eine wirksame Kon

trolle der Beachtung der Preisvorschriften un
erläßlichen Angaben enthalten.

Diese Nachprüfungen und Kontrollen müs
sen es den Beamten oder Beauftragten derHohen
Behörde ferner erlauben, die Höhe des Wertes
der unzulässigen Verkäufe (Artikel 64 des Ver
trages) sowie notfalls (Artikel 82 des Vertrages)
den Umsatz des Unternehmens festzustellen .

Die Mitgliedstaaten haben in Gesetzen und
Verordnungen Bestimmungen über die Ver
pflichtung der Unternehmen zu einer ordnungs
gemäßen Buchführung erlassen ; diese Bestim
mungen erlauben jedoch nicht die Verhängung
von Sanktionen, wie es die Belange der Hohen
Behörde erfordern.

Die Unternehmen sind verpflichtet , der Hohen
Behörde zum Zweck der Nachprüfung oder Kon
trolle sämtliche Geschäftsbücher und Unter
lagen zur Verfügung zu stellen, die sie zur Er
füllung ihrer Aufgaben benötigt. Darüber hin
aus muß insbesondere verhindert werden, daß
Unternehmen sich einer wirksamen Nachprü
fung unter dem Vorwand entziehen können, daß
keine Buchhaltung und Geschäftsunterlagen
vorhanden sind .

Daher ist es erforderlich, den Unternehmen
gemäß Artikel 47 des Vertrages die Verpflich
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tung aufzuerlegen, Geschäftsbücher mit sämt
lichen Belegen zu führen, damit sie diese den
von der Hohen Behörde mit der Nachprüfung
oder Kontrolle betrauten Personen zur Ver
fügung stellen können.

Unbeschadet der Verpflichtungen, die sich
für die Unternehmen aus der innerstaatlichen
Gesetzgebung über die Buchführungspflicht er
geben, müssen daher in einer für sämtliche Un
ternehmen verbindlichen Entscheidung einige
Erfordernisse für die Buchführung festgelegt
werden.

Die Unternehmen haben ferner über jeden
Verkauf eine Rechnung oder einen anderen Be
leg auszustellen, der die zur Ausübung einer
wirksamen Kontrolle unerläßlichen Angaben
enthält .

Die den Unternehmen auferlegte Verpflich
tung zur Aufbewahrung der Geschäftsunter
lagen muß zeitlich begrenzt werden, wobei den
Aufgaben der Hohen Behörde, die Nachprüfun
gen auf dem Gebiet der Preise notwendig machen
können, Rechnung zu tragen ist.

Aus diesen Gründen erläßt die Hohe Be
hörde folgende

diese Belege müssen so geordnet sein , daß eine
Kontrolle der Buchungsvorgänge möglich ist ;

c) ein Verkaufsbuch oder eine andere im
Rahmen der Buchhaltung erstellte Unterlage,
in der in zeitlicher Reihenfolge sämtliche Ver
käufe aufgeführt werden, und zwar mindestens
mit Angabe des Datums des Verkaufsdokuments ,
des Namens des Kunden oder der Rechnungs
nummer und der zu zahlenden Beträge ;

d) ein Kassenbuch, in dem in zeitlicher Rei
henfolge sämtliche von der Kasse vorgenom
menen Inkassi und Auszahlungen mit Angabe
des Datums, des Namens des Käufers und des Be
trages aufgeführt sind und das so geführt ist ,
daß der Kassenbestand jederzeit nachgeprüft
werden kann ;

e) die Auszüge aus Bank- und Postscheck
konten und die sonstigen Belege über solche
Konten, getrennt für jedes Geldinstitut und in
zeitlicher Reihenfolge in einer Form geordnet,
die eine jederzeitige Nachprüfung des Saldos
ermöglicht ;

f) die Einzahlungsbelege, Quittungen, No
ten und Kontoauszüge über die Auszahlungen
und Inkassi in einer Form, welche die Nach
prüfung des unter Buchstabe d) genannten Kas
senbuches ermöglicht ;

g) für jeden einzelnen Kunden geführte
Konten, in die mit Angabe des Datums sämt
liche von den Kunden geschuldeten und ge
zahlten Beträge eingetragen werden ; solche
Konten brauchen nicht geführt zu werden, wenn
diese Beträge mit Angabe des Datums in das
Verkaufsbuch oder die sonst gemäß Buchstabe c)
geführte Unterlage eingetragen werden.

ENTSCHEIDUNG :

Artikel 1

Artikel 2

Die Unternehmen haben mindestens die fol
genden Geschäftsbücher und Unterlagen bereit
zuhalten und den Beamten oder Beauftragten
der Hohen Behörde bei einer Kontrolle oder
Nachprüfung auf dem Gebiet der Preise zur
Verfügung zu stellen :

a) die Auftragsunterlagen mit der dies
bezüglichen Korrespondenz , so geordnet, daß
eine Kontrolle möglich ist ;

b) bei sämtlichen Verkäufen eine Abschrift
der Rechnung oder ein anderes im Rahmen der
Buchhaltung erstelltes Schriftstück, das min
destens folgende Angaben enthält :

— Name und Anschrift des Käufers ,

— Art, Güte, Menge des verkauften Er
zeugnisses ,

— Datum der Rechnung und der Lieferung,

— Preis und sämtliche sonstigen Verkaufs
bedingungen ;

Die Unternehmen müssen in der Lage sein,
den Beamten oder Beauftragten der Hohen Be
hörde, die Kontroll- oder Nachprüfungsauf
gaben wahrzunehmen haben, ihre Geschäfts
bücher und Unterlagen für das laufende Ka
lenderjahr und mindestens für die fünf vorher
gehenden Kalenderjahre vorzulegen.

Artikel 3

Gegen Unternehmen, die sich den für sie aus
dieser Entscheidung sich ergebenden Verpflich
tungen entziehen, können die Sanktionen gemäß
Artikel 47 Absatz 3 des Vertrages verhängt
werden.
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Artikel 4 Die vorstehende Entscheidung wurde in der
Sitzung der Hohen Behörde vom 8 . Juli 1964
beraten und beschlossen.

Für die Hohe Behörde

Der Präsident

Dino DEL BO

Diese Entscheidung wird im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. Sie
tritt am 1 . November 1964 in Kraft .

ENTSCHEIDUNG Nr. 15/64

vom 15. Juli 1964

über die Teilnahme der Societe rhenane d'exploitation et de manu
tention, Straßburg, an den Vereinbarungen über den gemeinsamen
Einkauf von Brennstoffen durch die in Süddeutschland tätigen
Kohlengroßhändler über die Oberrheinische Kohlenunion Bettag,

Puton & Co., Mannheim

Diese Entscheidung ergeht

auf Grund der Artikel 4 , 47 , 65 und 80 des
Vertrages ,

auf Grund der Entscheidung Nr. 19/57 vom
26 . Juli 1957 über die Genehmigung des gemein
samen Einkaufs von Brennstoffen durch die in
Süddeutschland tätigen Kohlengroßhändler
(Amtsblatt der EGKS Nr. 24 vom 10 . August
1957 , S. 352/57);

auf Grund der Entscheidung Nr. 4/58 vom
2 . April 1958 über die Verlängerung der Frist
für das Ausscheiden bestimmter Unternehmen
aus der Oberrheinischen Kohlenunion Bettag,
Puton & Co., Mannheim (Amtsblatt der EGKS
Nr. 12 vom 14. April 1958 , S. 169/58);

auf Grund des Schreibens der Hohen Behörde
vom 15 . Juli 1958 an die Societe rhenane d'ex
ploitation et de manutention (Sorema) in Be
antwortung ihres Gesuchs um Verlängerung der
durch Entscheidung Nr. 4/58 vom 2 . April 1958
gesetzten Frist für das Ausscheiden bestimmter
Unternehmen aus der Oberrheinischen Kohlen
union Bettag, Puton & Co ., Mannheim (Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. 12
vom 4 . August 1958 , S. 286/58);

auf Grund der Entscheidung Nr. 23/59 vom
25 . März 1959 über die vorläufige Verlängerung
der Genehmigung des gemeinsamen Einkaufs
von Brennstoffen durch die in Süddeutschland
tätigen Kohlengroßhändler (Amtsblatt der Eu
ropäischen Gemeinschaften Nr. 21 vom 3 . April
1959 , S. 420/59);

auf Grund der Entscheidung Nr. 31 /59 vom
27 . Mai 1959 über die Verlängerung der Ge

nehmigung des gemeinsamen Einkaufs von
Brennstoffen durch die in Süddeutschland täti
gen Kohlengroßhändler (Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften Nr. 37 vom 9 . Juni 1959 ,
S. 697/59);

auf Grund der Entscheidung Nr. 12/60 vom
18 . Mai 1960 über eine Änderung des Artikels 2
der Entscheidung Nr. 31 /59 (Amtsblatt der Eu
ropäischen Gemeinschaften Nr. 36 vom 28 . Mai
1960 , S. 813/60);

auf Grund der Entscheidung Nr. 3/62 vom
28 . März 1962 über die Verlängerung der Ge
nehmigung des gemeinsamen Einkaufs von
Brennstoffen durch die in Süddeutschland täti
gen Kohlengroßhändler (Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften Nr. 26 vom 9. April
1962 , S. 873/62)

und beruht auf folgenden Erwägungen :

Die der Societe rhenane d'exploitation et de
manutention (Sorema), Straßburg, angehören
den, teilweise über den Oberrhein versorgten
französischen Händler waren ursprünglich Ge
sellschafter der Oberrheinischen Kohlenunion
(OKU) in Mannheim, die damals eine Organi
sation für den gemeinsamen Verkauf von vier
Kohlenrevieren auf dem süddeutschen Markt
darstellte. Die nach Errichtung des Gemeinsamen
Marktes durchgeführte neue Organisation hat
zum Ziel gehabt , sie durch eine Vereinbarung
der in Süddeutschland tätigen Händler über den
gemeinsamen Einkauf bei diesen vier Revieren
zu ersetzen (Entscheidimg Nr. 19/57).

Die der Sorema angehörenden französischen
Händler hatten bis dahin keine Handelstätigkeit
auf dem süddeutschen Markt entfaltet . Sie er


